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46. Wir sind uns dessen bewusst, dass bestimmte
Gruppen für Situationen städtischer Kriminalität besonders
anfällig sind, und empfehlen daher, gegebenenfalls gemein-
schaftskundliche interkulturelle Programme zu verabschie-
den und durchzuführen, mit dem Ziel, Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit zu bekämpfen, die Ausgrenzung von Min-
derheiten und Migranten zu verringern und so den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt zu stärken.

47. Wir sind uns der zunehmenden Verbindungen zwi-
schen der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität
und dem Drogenhandel im Kontext des Weltdrogenproblems
bewusst. In dieser Hinsicht betonen wir, dass alle Staaten die
bilaterale, regionale und internationale Zusammenarbeit drin-
gend verstärken müssen, um den durch diese Verbindungen
entstandenen Herausforderungen wirksam zu begegnen.

48. Wir erkennen an, dass das Strafvollzugssystem ei-
ne der Schlüsselkomponenten des Strafjustizsystems ist. Wir
sind bestrebt, uns bei der Ausarbeitung oder Aktualisierung
unserer innerstaatlichen Strafvollzugsgesetze von den Stan-
dards und Normen der Vereinten Nationen für die Behand-
lung von Gefangenen leiten zu lassen.

49. Wir bitten die Kommission für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege, die Einberufung einer offenen
zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe zu erwägen, die
Informationen über bewährte Verfahren sowie innerstaatliche
Rechtsvorschriften und geltendes Völkerrecht sowie darüber
austauschen soll, wie die bestehenden Mindestgrundsätze der
Vereinten Nationen für die Behandlung von Gefangenen so
überarbeitet werden können, dass sie den jüngsten Fortschrit-
ten in der Strafvollzugswissenschaft und bewährten Verfah-
ren Rechnung tragen, mit dem Ziel, der Kommission Empfeh-
lungen über mögliche nächste Schritte zu unterbreiten.

50. Wir begrüßen den Entwurf der Grundsätze der
Vereinten Nationen für die Behandlung weiblicher Gefange-
ner und für nicht freiheitsentziehende Maßnahmen für weibli-
che Straffällige588. Unter Kenntnisnahme von dem Ergebnis
und den Empfehlungen der Tagung der Sachverständigen-
gruppe für die Ausarbeitung zusätzlicher Grundsätze speziell
für die Behandlung von Frauen, die inhaftiert sind, sich in Ge-
wahrsam befinden oder nicht freiheitsentziehenden Maßnah-
men unterworfen sind589, empfehlen wir der Kommission für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege, diese Grund-
sätze im Hinblick auf eine entsprechende Beschlussfassung
mit Vorrang zu prüfen.

51. Wir betonen die Notwendigkeit der Stärkung von
Alternativen zum Freiheitsentzug, zu denen gemeinnützige
Arbeit, ausgleichsorientierte Justiz und elektronische Über-
wachung gehören können, und unterstützen Programme zur
Rehabilitation und Wiedereingliederung, darunter Program-
me zur Korrektur straffälligen Verhaltens, sowie Programme
der allgemeinen und beruflichen Bildung für Gefangene.

52. Wir empfehlen den Mitgliedstaaten, sich, soweit
angezeigt, um eine Verringerung der Untersuchungshaft zu
bemühen und verstärkten Zugang zu Justiz- und Rechts-
schutzmechanismen zu fördern.

53. Wir unterstützen eine wirksame und effiziente
Weiterverfolgung der Ergebnisse der Kongresse der Verein-
ten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspfle-
ge. Wir begrüßen die Aufnahme eines ständigen Punktes in
die Tagesordnung der jährlichen Tagungen der Kommission
für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege, der diese
Angelegenheit und die Vorbereitung künftiger Kongresse für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege betrifft.

54. Wir begrüßen mit Dank das Angebot der Regie-
rung Katars, 2015 als Gastgeberin des Dreizehnten Kongres-
ses der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und
Strafrechtspflege zu fungieren.

55. Wir sprechen dem Volk und der Regierung Brasi-
liens unseren tiefempfundenen Dank für ihre warmherzige
und großzügige Gastfreundschaft und für die hervorragenden
Einrichtungen aus, die sie dem Zwölften Kongress zur Verfü-
gung gestellt haben.

RESOLUTION 65/231

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/457,
Ziff. 32)590.

65/231. Afrikanisches Institut der Vereinten Nationen 
für Verbrechensverhütung und die Behandlung 
Straffälliger

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 64/181 vom 18. De-
zember 2009 und alle anderen einschlägigen Resolutionen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse-
kretärs591,

eingedenk dessen, dass Schwächen bei der Verbrechens-
verhütung Schwierigkeiten auf der Ebene der Verbrechensbe-
kämpfungsmechanismen nach sich ziehen, sowie eingedenk
der dringenden Notwendigkeit, wirksame Verbrechensverhü-
tungsstrategien für Afrika zu entwickeln, und der Bedeutung,
die den Strafverfolgungsbehörden und der rechtsprechenden
Gewalt auf regionaler und subregionaler Ebene zukommt,

im Bewusstsein der verheerenden Auswirkungen neuer
und dynamischerer Kriminalitätstrends auf die Volkswirt-
schaften der afrikanischen Staaten und der Tatsache, dass die
Kriminalität eines der Haupthindernisse für eine harmonische
und nachhaltige Entwicklung in Afrika ist,

588 Resolution 65/229, Anlage.
589 Siehe A/CONF.213/17.

590 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Malawi (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten
sind).
591 A/65/114.
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besorgt feststellend, dass die Strafjustizsysteme in den
meisten afrikanischen Ländern derzeit weder über ausrei-
chend qualifiziertes Personal noch über eine angemessene In-
frastruktur verfügen und daher schlecht dafür gerüstet sind,
neu auftretenden Kriminalitätstrends entgegenzuwirken, und
in der Erkenntnis, dass schwache Rechtsvorschriften und Jus-
tizsysteme die Anstrengungen zur Erleichterung des straf-
rechtlichen Vorgehens gegen diese neuen Kriminalitätstrends
untergraben,

eingedenk des Überarbeiteten Aktionsplans der Afrika-
nischen Union für Drogenbekämpfung und Verbrechensver-
hütung (2007-2012), der die Mitgliedstaaten dazu ermutigen
soll, sich in eigener Trägerschaft an den Regionalinitiativen
für eine wirksame Verbrechensverhütung, gute Regierungs-
führung und die Stärkung der Rechtspflege zu beteiligen,

betonend, dass eine wirksame Verbrechensverhütungs-
politik den Aufbau von Koalitionen mit allen beteiligten Part-
nern erfordert,

in der Erkenntnis, dass das Afrikanische Institut der
Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und die Be-
handlung Straffälliger eine Koordinierungsstelle für alle pro-
fessionellen Anstrengungen zur Förderung einer aktiven Ko-
operation und Zusammenarbeit von Regierungen, Akademi-
kern, Institutionen sowie wissenschaftlichen und berufsstän-
dischen Organisationen und Sachverständigen auf dem Ge-
biet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege ist,

feststellend, dass die Finanzlage des Instituts seine Fähig-
keit, in wirksamer und umfassender Weise Dienste für die afri-
kanischen Mitgliedstaaten zu erbringen, stark beeinträchtigt hat,

1. beglückwünscht das Afrikanische Institut der Ver-
einten Nationen für Verbrechensverhütung und die Behand-
lung Straffälliger zu seinen Anstrengungen, die regionalen
Aktivitäten der technischen Zusammenarbeit zu fördern und
zu koordinieren, die sich mit den Systemen zur Verbrechens-
verhütung und Strafrechtspflege in Afrika befassen;

2. beglückwünscht außerdem das Büro der Vereinten
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung zu seiner
Initiative zur Stärkung seiner Arbeitsbeziehungen zu dem In-
stitut durch die Unterstützung des Instituts und dessen Einbe-
ziehung in eine Reihe von Aktivitäten, einschließlich der in
dem Überarbeiteten Aktionsplan der Afrikanischen Union für
Drogenbekämpfung und Verbrechensverhütung (2007-2012)
genannten Aktivitäten, die die Stärkung der Rechtsstaatlich-
keit und der Strafjustizsysteme in Afrika zum Ziel haben;

3. verweist erneut auf die Notwendigkeit, die Fähig-
keit des Instituts zur Unterstützung nationaler Mechanismen
zur Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege in den afri-
kanischen Ländern weiter auszubauen;

4. stellt fest, dass sich das Institut um die Aufnahme
von Kontakten zu Organisationen in den Ländern bemüht, die
Programme zur Verbrechensverhütung fördern, und dass es
enge Verbindungen zu regionalen und subregionalen politi-
schen Stellen wie der Kommission der Afrikanischen Union,
der Ostafrikanischen Gemeinschaft, der Kommission der
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten, der

Zwischenstaatlichen Behörde für Entwicklung und der Ent-
wicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika unterhält;

5. fordert die Mitgliedstaaten des Instituts nach-
drücklich auf, auch künftig ihr Möglichstes zu tun, um ihren
Verpflichtungen gegenüber dem Institut nachzukommen;

6. begrüßt es, dass der Verwaltungsrat des Instituts
auf seiner vierten außerordentlichen Tagung am 2. März 2009
in Nairobi beschloss, im November 2009 eine Konferenz afri-
kanischer Minister zur Erörterung von Maßnahmen zur Ver-
besserung des Ressourcenzuflusses an das Institut abzuhalten;

7. begrüßt es außerdem, dass das Institut eine Tei-
lung der Kosten für die verschiedenen Programme, die es mit
Mitgliedstaaten, Partnern und Institutionen der Vereinten Na-
tionen durchführt, initiiert hat;

8. fordert alle Mitgliedstaaten, nichtstaatlichen Orga-
nisationen und die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, auch weiterhin konkrete praktische Maßnahmen zu
ergreifen, um das Institut beim Aufbau der erforderlichen Ka-
pazitäten und bei der Durchführung seiner Programme und
Tätigkeiten zur Stärkung der Systeme zur Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege in Afrika zu unterstützen;

9. fordert alle Staaten, die das Übereinkommen der
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität und die dazugehörigen Protokolle592 sowie
das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korrup-
tion593 noch nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihnen noch
nicht beigetreten sind, nachdrücklich auf, dies zu erwägen;

10. ersucht den Generalsekretär, sich verstärkt darum
zu bemühen, alle in Betracht kommenden Institutionen des
Systems der Vereinten Nationen zu mobilisieren, damit das
Institut die erforderliche finanzielle und technische Unterstüt-
zung erhält, die es ihm gestattet, sein Mandat zu erfüllen;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, sich weiter
um die Mobilisierung der erforderlichen Finanzmittel zu be-
mühen, damit das Institut den Kernbestand an Fachpersonal
aufrechterhalten kann, den es benötigt, um die ihm übertrage-
nen Verpflichtungen wirksam erfüllen zu können;

12. legt dem Institut nahe, zu erwägen, den Schwer-
punkt auf die allgemeinen und besonderen Schwachstellen ei-
nes jeden Programmlands zu legen, die bestehenden Initiati-
ven bestmöglich einzusetzen, um mit den vorhandenen Mit-
teln und Kapazitäten gegen Kriminalitätsprobleme anzuge-

592 United Nations, Treaty Series, Vol. 2225, 2237, 2241 und 2326,
Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II
S. 954, 956; LGBl. 2008 Nr. 72; öBGBl. III Nr. 84/2005; AS 2006 5861
(Übereinkommen); dBGBl. 2005 II S. 954, 995; LGBl. 2008 Nr. 74;
öBGBl. III Nr. 220/2005; AS 2006 5917 (Protokoll gegen den Men-
schenhandel); dBGBl. 2005 II S. 954, 1007; LGBl. 2008 Nr. 73; öBGBl.
III Nr. 11/2008; AS 2006 5899 (Protokoll gegen die Schleusung von Mi-
granten). Feuerwaffen-Protokoll: deutschsprachige Fassung in Resolu-
tion 55/255, Anlage.
593 Ebd., Vol. 2349, Nr. 42146. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
LGBl. 2010 Nr. 194; öBGBl. III Nr. 47/2006; AS 2009 5467.
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hen, und zu diesem Zweck nutzbringende Koalitionen mit re-
gionalen und lokalen Institutionen zu bilden;

13. fordert das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung auf, mit dem Institut wei-
ter eng zusammenzuarbeiten;

14. ersucht den Generalsekretär, die regionale Koope-
ration, Koordinierung und Zusammenarbeit im Kampf gegen
die Kriminalität verstärkt zu fördern, insbesondere gegen ihre
grenzüberschreitenden Formen, die durch innerstaatliche Maß-
nahmen allein nicht ausreichend bekämpft werden können;

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, auch wei-
terhin konkrete Vorschläge zum Ausbau der Programme und
Tätigkeiten des Instituts, einschließlich der Aufstockung des
Kernbestands an Fachpersonal, vorzulegen und der General-
versammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 65/232

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/457,
Ziff. 32)594.

65/232. Stärkung des Programms der Vereinten 
Nationen für Verbrechensverhütung und
Strafrechtspflege, insbesondere seiner
Kapazität zur technischen Zusammenarbeit

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 46/152 vom 18. De-
zember 1991, 60/1 vom 16. September 2005, 60/177 vom
16. Dezember 2005, 61/252 vom 22. Dezember 2006, 64/178
und 64/179 vom 18. Dezember 2009 und 64/237 vom 24. De-
zember 2009,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der vom Wirt-
schafts- und Sozialrat angenommenen Strategie des Büros der
Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung für den Zeitraum 2008-2011595, deren Ziel unter anderem
darin besteht, die Wirksamkeit und Flexibilität des Büros bei
der Bereitstellung von technischer Hilfe und politischen
Diensten zu erhöhen,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen betreffend die drin-
gende Notwendigkeit, die internationale Zusammenarbeit
und technische Hilfe bei der Förderung und Erleichterung der
Ratifikation und der Durchführung des Übereinkommens der
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität und der dazugehörigen Protokolle596, des
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korrup-
tion597 und aller internationalen Übereinkommen und Proto-
kolle gegen den Terrorismus, einschließlich der kürzlich in
Kraft getretenen, zu stärken,

sowie in Bekräftigung der Verpflichtungen, die die Mit-
gliedstaaten in der am 8. September 2006 verabschiedeten
Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämp-
fung des Terrorismus598 eingegangen sind, und ihrer nachfol-
genden Überprüfungen vom 4. und 5. September 2008599 so-
wie vom 8. September 2010600,

betonend, dass ihre Resolution 64/137 vom 18. Dezem-
ber 2009 über die Verstärkung der Bemühungen zur Beseiti-
gung aller Formen der Gewalt gegen Frauen erhebliche Aus-
wirkungen auf das Programm der Vereinten Nationen für Ver-
brechensverhütung und Strafrechtspflege und seine Aktivitä-
ten hat,

unter Berücksichtigung aller einschlägigen Resolutio-
nen des Wirtschafts- und Sozialrats, insbesondere der Resolu-
tionen 2008/23, 2008/24 und 2008/25 vom 24. Juli 2008 und
aller Resolutionen betreffend die Stärkung der internationalen
Zusammenarbeit sowie die technische Hilfe und die Beraten-
den Dienste des beim Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung angesiedelten Programms
der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Straf-594 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-

schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien,
Australien, Bahamas, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize,
Benin, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Bur-
kina Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutsch-
land, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich,
Gambia, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika,
Japan, Jordanien, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Leso-
tho, Lettland, Libanon, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Ma-
dagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mexiko, Mikrone-
sien (Föderierte Staaten von), Mongolei, Montenegro, Mosambik, Nami-
bia, Nauru, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Öster-
reich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Ser-
bien, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien,
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Sudan, Suriname, Swasiland, Thailand, Trinidad und Tobago, Tschechi-
sche Republik, Tunesien, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte
Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern. 

595 Resolution 2007/12 des Wirtschafts- und Sozialrats, Anlage.
596 United Nations, Treaty Series, Vol. 2225, 2237, 2241 und 2326,
Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II
S. 954, 956; LGBl. 2008 Nr. 72; öBGBl. III Nr. 84/2005; AS 2006 5861
(Übereinkommen); dBGBl. 2005 II S. 954, 995; LGBl. 2008 Nr. 74;
öBGBl. III Nr. 220/2005; AS 2006 5917 (Protokoll gegen den Men-
schenhandel); dBGBl. 2005 II S. 954, 1007; LGBl. 2008 Nr. 73; öBGBl.
III Nr. 11/2008; AS 2006 5899 (Protokoll gegen die Schleusung von Mi-
granten). Feuerwaffen-Protokoll: deutschsprachige Fassung in Resolu-
tion 55/255, Anlage.
597 Ebd., Vol. 2349, Nr. 42146. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
LGBl. 2010 Nr. 194; öBGBl. III Nr. 47/2006; AS 2009 5467.
598 Resolution 60/288.
599 Siehe Resolution 62/272; siehe auch Official Records of the General
Assembly, Sixty-second Session, Plenary Meetings, 117. bis 120. Sitzung
(A/62/PV.117-120), und Korrigendum.
600 Siehe Resolution 64/297; siehe auch Official Records of the General
Assembly, Sixty-fourth Session, Plenary Meetings, 116. und 117. Sitzung
(A/64/PV.116 und 117), und Korrigendum.




